
PLANUNGSVERBAND REG ION INGOLSTADT 
REGION 10 

N ied e rs c hrift 

über die Planungsausschusssitzung vom 28. September 20 I 0 im Besprechungsraum des Lancl
ratsamtes Eichstätt -Dienststelle Tngolstadt-

Teilnehmer: 

Vorsi tzender 

PI anungsausschuss 
Regionsbeauft ragter 
Vertreter der lvlccl ien 

Beginn der Sitzung: 9.00 Uhr 
Ende de r Si tzung: I 0.05 Uhr 

Tagesordnung (öffentl iche Sitzung) 

Anton Knapp, Landrat 
und Verbandsvorsitzender 
1\ nwcscnhcitsliste (;\n lagc I ) 
Herr Dr. Scbast ian Wagner 
Herr Jung, Neuburger Ru nelsehau 
I Ierr Rehberger, Donau Kurier 

TOP 1 12. Xnderung des Regionalplans Industrieregion M itt ell'rnnken (7); 
Änderung des Te il kapitels ß I V 2.1 Gewinnung und Sicherung von Bodenschiitzen 

TOP 2 15. Anderung des R egionalplans Industrieregion Mittcll'rnnken (7); 
Änderung des Kapitels ß V 3 Energieversorgung 
Streichung des Kapitels ,B Xlll Verteidigung 

TOP 3 14. ;\.nd crung des Regionalplans der l~cgi o n Westmittelt'rnnl<en (8) 
Kapitel B 111 (neu) Soziale und kulturelle lnl'wstru ktur 
St reichung des Kapitels l3 Xlll Vertei di gung 
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TOP 4 Fortscht·eibung Regionalplan Landshut (13); 
Kapitel B VI [J Wasserwirtschaft 

TOP 5 Fortschreibung Regionalplan l'vliinchen (14), 

Top 6 

Kapitel 8 I Siedlung und Entwick lung der natürlichen Lebensgrundlagen- Neufas
sung 
Kapitel B II Sied lungswesen- i\nderungcn und Ergünzungen 
Kapitel n 111 5 f estlcgung und En twicklung von Erholungsgebieten 
Neul~tssung 

Rcgionalplnn Miinchcn (14); 
Fortschreibung Kapitel B IV Wirtschaft und Dienstleistungen 
2.8 Sicherung und Gewinnung von Bodenschätzen 

TOP 7 Vo llz ug der Naturschutzgcsetzt·; 
Erweiterung der Schutzzone des Naturparks Altmühltal tm lkn~ich der Stadt 
ßei lngrics 

TOP 8 Vo llzug der Nat urschutzgesctzc; 
1-:rlass einer VO zur teilweisen Aulhebung des Landsclml"tsschutzgebietes und Er
Jass einer VO zur Erweiterung des Landschartsschutzgeb ietes im Bereich des Rie
deishofes bei Denkcndorr 

TOP 9 ßayeri sches Naturschutzgesetz- DayNatSchG
Vollzug des /\ rt. 46 Abs. 1 BayNatSchC1; 
!\nderung der Verordnung des Landkreises Pfaff"enhofen a.d. llm über das Land
schaftsschutzgebiet "Paartal" im Gebiet der lVfä rkte Hohenwart, Reichert shofen und 
der Gemei nde Pömbach 
Antrag des Marktes Hohenwart auf Herausnahme von FJ.N r. I O'JS der Gemarkung 
Freinhauscn aus dem Landscha rtsschutzgebiet 

TOP l 0 Vollzug dt·t· Wnsse r gt'sd ze 
l lochwasscrrlickhaltcbccken am Schreinergraben tn Karl skom durch den Donau
moosz\ vcck verband 

TOP 11 Vo llz ug des Wa ldgesetzes fiir Bayern (ßayWnldG) 
Erkliinmg der 1:1.Nr. 1517, Gemarkung Dlinzing zu Bannwald 

TOP 12 Jahresrechnung 2009 
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TOP l3 Anträge der Stadt Neuburg a.d. Donau zur Behandlung im Regionalen Planungs
ausschuss 
)..- Einleitung der interkommunalen Kooperation 
>- Darste ll ung ckr verkehrliehen Auswirkungen des geplanten Fußballstael ions in 

lngolstadt 
- Sachstandsmitteilung -

TOP 14 Antrag aul' Gewiihrung einer Ausnahmegenehmigung von den Nutzungskriterien 
gemäß Ziel B XII Nr. 3.3.2 des Regionalplans (Fiug!Hrmschutz) für "Heinrichs
hcimstraße West" 

TOP 15 Unterzentrum Pförring I i'vlünchsmiinster 

TOP 16 Verschiedenes 

Der Vorsi tzende eröffnete die Sitzung des Planungsausschusses und begrli ßte die Sitzungs
teilnehmer, d ie beratenden Mitglieder, den Regionsbeaulhagten, Herrn Dr. Wagner, Regie
rung von Oberbayern und die Vertreter der Ivlecl ien. 
Einwendungen gegen Form und Frist der Ladung sowie gegen die Tageso rdnung wurden nicht 
erhoben. Der Vorsitzende stell te die Beschlussfcihigkeit des Gremiums fest. 

TOPt Zwölfte i\nderung des Regionalplans Industriereg ion M ittelfranken (7); 
Änderung des Teilkapitels l3 IV 2.1 Gc\\·innu ng und Sicherung von Doclenschiitzen 

Sachvortrag des Vorsi tzcnden 

Der Planungsausschuss des Planungsverbandes Industri eregion i'vl i ttel Cranken hat die Durch
führung eines ergänzenden Betei I igungsverfahrens zur 12. Andenmg des R.cgional planes -
Teilkapitel B IV 2. 1 Gewinnung und Sicherung von l3odenschiitzen (ll lT 1.1. 1 (neu)) be
schlossen. 
Im vorli egenden Verl'<t hrensschritt ,,·ircl iiber cl ie }\nclcru ng.cn informiert. cli l: sich im Ver
gleich zum c ntwurf vom 23.03.2009 ergeben haben. Zu diesem letzten Entwurf wurde mit 
Schreiben vom 28.05.2009 bereits Stellung genommen. 
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Nun soll das Vorranggebiet QS 1 wieder aufgenommen werden, die Gebiete QS 10, QS 13 
und QS 24 so llen nicht als Vorrang- sonelern als Vorbeha ltsgebiet beibehal ten werden, das 
Gebiet QS 12 soll im Nordteil als Vorranggebiet (QS 12a) und im Südteil als Vorbehaltsge
biet (QS 12b) unterteilt werden und das Vorbeha ltsgebiet QS 25 gestrichen werden. Der Text
teil sowie der Umweltbericht ist an diese Anderungen L'ntsprechend angepasst worden, scha
densbegrenzende 1'v1aßnahmen als ßasis fiir eine projektbezogene Vcrtriiglichkcitsprlil'ung in 
der Begründung erläutert und zudem die Vorbehaltsgebiete als Grundsätze der Raumordnung 
festgelegt. 
Nur zu diesen erfolgten Änderungen so ll Stellung genommen werden. 
Der Regionsbeauftragte kommt in seiner Stellungnahme vom 09.02.2010 zu dem Ergebnis, 
dass die vo rgenommenen Änderungen keine merklichen Auswirkungen aur die Planungsregi
on I 0 erkennen lassen und somit aus der Sicht der Regionalplanung grundsiitzl ich keine Be
denken bestehen. 
Wortmeldungen zu TOP I erfolgten nicht. 

Antrag des Vorsitzenden 

Gegen die 12. Anderung des Regionalplans Industrieregion Mittelfranken - Anclerung des 
Teilkapitels B IV 2.1 Gewinnung und Sicherung von ßoclensehätzen - werden aus der Sicht 
der Regionalplanung der Region lngolstadt keine ßedenken erhoben. 

Beschluss PlanunQsausschuss 

;\ntrag einstimmig angenommen. 

TOP 2: 15. ;\ndcntng des Regionalplans Jndustrit'rcgion i\'litt c lfn1nkcn (7) ; 
i\ncleruno des Ka11 itels ß V 3 Eneroieversorouno b b b b 

Streichung des Kapitels B XI II Verteidigung 

Sachvortrag des Vorsitzenden 

Der Planungsausschuss des Planungsverbandes Industri eregion ivfi ttelfranken hat die Einlei 
tung des Beteili gungsverl~1hrens zur I 5. Anclerung des Regionalplanes beschlossen. Bestand
teil dieser Fortschreibung sind diverse Änderungen im Regionalplankapitel I3 V 3 Energiever
sorgung sowie die Streichung des Regionalplankapitels I3 XII I Verteid igung. 
Aufgrund aktueller ministeri eller Vorgaben sol len im Kapitel B V 3 neben überwiegend re
dakt ionellen Änderungen Vorlx:haltsgebietcn als ei ru ndsatz der Raumordnung festgesetzt 
werden. 
Insbesondere sollen jedoch zusätzli che Vorranggebiete flir \Vinclkran aufgenommen und be
stehende in der Größe vcründert werden bzw. Vorbehaltsgebiete zu Vorranggebieten aufge
st u tl werden. 
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Der Regionsbeauftragte kommt in seiner Stellungnahme vom 27.05.20 I 0 zu dem Ergebnis, 
dass Belange der Planungsregion lngolstadt von der 15. i-\nclenmg des Regionalplanes der 
Industrieregion lV[itte lfrankcn nicht betrof'f'en sindund daher den vorgenannten Planungen aus 
der Sicht der Planungsregion lngolstadt zugestimmt werden kann. 
Wortmeldungen l'.u TOP 2 erfolgten nicht. 

Antrag des Vorsitzenelen 

Gegen die 15. Anclerung des Regionalplans Industrieregion i'vlittelfranken (7) 
Anderung des Kapitels B V 3 Energieversorgung 
Streichung des Kapitels ß Xlfl Verteidigung 
\\'erckn aus der Sicht der Regionalplanung der Regionlngolstadt keine Bedenken crhobc11. 

Beschluss PlanunQsausschuss 

Antwg einstimmig angenommen. 

TOP 3: 1-1. ;\.ndl'I'UII g des l~egion :llplans der l~egion \Vcstmiltelfrankcn (8); 
Kapitel B III (neu) Soziale und ku lturelle Inli·astruktur 
Streichung des Kapi leis ß XI II V crteicl igung 

Sa<.:h vortra l.!. des Vorsi tzencl en 

Zu o.g. Vorhaben wmcle bereits mit Schreiben vom 2 1. 12.2009 Stellung genommen. 
Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Westmittelfranken hat nun in sei
ner Sitzung vom 25.iV!iir7. 2010 die eingegangenen Stellungnahmen beraten und aufgrund der 
dabe i vo rgenommenen i\nckrungen an den Planungen beschlossen, ein crgiinzcndcs Beteili
gungsverf~lhren durchzuführen. 
Der Regionsbeaurtragte kommt in seiner Stellungnahme vom 11 .05.20 I 0 zu dem Ergebnis, 
dass auch in der vorliegenden Fassung die Belange der Planungsregion Ingolstadt nicht betrof
fen sind und den Planungen aus der Sicht der Planungsregion Ingolstaclt zugestimmt werden 
kann. 
Wortmeldungen zu TOP 3 erfolgten nicht. 

Antrag des Vorsitzenelen 

Gegen die 14. Anderung des Regionalplans Region Westmittelfranken (8) 
Kapitel 8 111 (. neu) Soziale und kul turelle lnl'rast ruktur 
Streichung des Kapitel ß XII ! Veneid igung 
werden aus der Sicht der Regionalplanung der Region lngolstadt keine Bedenken erhoben. 
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Beschluss Planungsmtsschuss 

Antrag ei nstimmig angenommen. 

TOP 4: Fortschreibung des l{t•gion :llplans der Region Landshut (13); 
Fortschreibung des Kapite ls 13 VTI I Wasserwirtschaft 

Sachvortrag des Vorsitzenelen 

Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Landshut hat die Einlei tung des 
Anhörungsverfahrens zur Fortschreibung des Regionalplanes beschlossen. Bestandteil dieser 
Fortschreibung ist die Neufassung des Kapitels 13 VIII Wasserwirtschaft. 
Neben eher allgemeinen, elaneben auch konkreten Aussagen zur Wasserversorgung, Schul/. 
des Wassers. Hochwasscrschutz. Abwasserentsorgung. Erosionsschutz und Gewässerentwick
lung sowie Rcstwasserab lluss sollen insbesondere Vorranggebiete fctr Wasserversorgung und 
Vorranggebiete flir I Iochwasserschutz ausgewiesen werden. Eine überl agernde Darstellung 
von Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebieten der RohstoLTsicherung mit wasserwi rtschaft liehen 
Vorrang- bzw. Vorbelwltsgebieten so ll grundsätzlich ermöglicht werden. 
Der Regionsbeauftragte kommt in seiner Stellungnahme zu dem Ergebnis, dass die Belange 
der Planungsregion lngolstaclt von der vorliegenden Fort schreibung des Regionalplanes 
Lanclsh ut, Kapitel B V 111 Wasserwirtschaft nicht betro!'fen sind und den Planungen aus der 
Sicht der Planungsregion lngolstaclt zugestimmt werden kann . Al lereli ngs sollte geprlift wer
den, wenn schon eine überlagernde Darstellung vo rgesehen werden soll. ob nicht die Gewin
nung von Bodenschiit zen unter 7.u VII I Zu 1.-1/ 1.5 zu den in der Regel nicht konkurrierenden 
raumbedeutsamen Nutzungen (untL:r Beachtung der lklangc der \\'asscrwirtschal't) gcziihl t 
werden su II tc. 
Wortmeldungen zu TOP 4 erfolgten nicht. 

Antrag d<.:s Vorsitzenelen 

Gegen die Fortschreibung des Regional plans Region Landshut ( 13) des Kapitds ß V 111 Wa-;
setw irtseha li werden aus der Sicht der Regional planung der Region Ingolstaclt keine Beden
ken erhoben. A II erd i ngs sollte geprlil't werden. wenn schon ei 11L' Darstel lung vorgesehen wer
den soll, ob nicht die Gewinnung von Bodenschiitzen unter Zu VIII Zu 1.4/ 1.5 zu den in der 
Regel nicht konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen (unter Beachtung der ßclange der 
Wasserwirtschaft) gezählt werden sollte. 

Beschluss Planum!.sausschuss 

Antrag einstimmig angenommen. 
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TOPS Fot·tschrc ihung d es Rcgionnlplans Miincht·n ( 14), 
Kapitel B I Siedlung und Entwickl ung der natürl ichen Lebensgrund

Kapitel B II 
Kapitel B 111 5 

Sachvortrag des Vorsitzenden 

lagen - Neufassung 
Siedlungswesen-Änderungen und Ergänzungen 
Festlegung und Entwicklung von Erholungsgebieten -
Neufassung 

Der Planungsausschuss des Rcgionak n Pl:ut ungsverbandcs iVILitH.:hcn hat beschlossen auf der 
Grundlage des Lanclschartscnl\·\ icklungskonzcptcs (I. I ~ P ) die o.g. Kapi tel des Regionalplanes 
rortzuschrei bcn. 
Das Kapi tel B I Sicherung und Entwick lung der natli rli chen I .ebcnsgrundlagen so ll dabei im 
Wesentlichen unveriindert bleiben. Al lerel ings erfolgt eine deutli che Reduzierung der land
schaftlichen Vorbehaltsgebiete um bestehende Naturschutz- bzw. Landschaftsschutzgebiete 
und deren Festsetzung als Grundsatz sowie eine Ausweisung wasserwi rtschart l ich er Vorrang 
und Vorbellai tsgebietc. 
Im Kapitel 13 II Siedlungswesen werden die Regionalen Grünzüge um Gebiete mit der Funk ti 
on l'rischluftproduktion/ Ka ltluftentstehung ergänzt, die in etwa die großen Waldgebiete der 
Region umfassen. 
Zudem wurde das Ziel zu eigengenutzten Freizeitanlagen sowie Campingpliitzen mit überwie
gendem 1\ntcil an Dauercampern (RP 14 B lf Z 5. 1.6) erweitert und um detai lliertere Rah
menbedingungen crgiinzt. 
Das bislang noch ausstehende Tei lkapite l 13 II 5 festlcgung und Entwicklung von Erholungs
gebieten wurde neu lo rmuliert und u.a. in Karten überörtliche l:: rholungse imichtungen sowie 
Erholungsräume dargestel I t. 
Der Regionsbeaultragtc kommt in seiner Stellungnahme zu dem Ergebnis. dass von den ge
planten i\nderungcn und Er12.änzungen die Belange der Planungsregion lngolstadt nicht betrof
kn sind uncl ei nher den Planunucn des Reuionalen Planutw.sverbandes [VI ünchcn aus der Sicht 
der Planungsregion lngolstacl t zugesti mmt \\·erden kann. 
Wortmeldungen /.LI TOP 5 er lolgk n nicht. 

Antrag des Vorsitzenden 

Gegen die Fortschre ibung des Regionalplanes der Region !vlünchen ( 14) werden aus der Sicht 
der Planungsregion lngolstacl t keine 13eclenkcn ~rhoben. 

Beschl uss Planungsausschuss 

An trag Wl.Irde einstimmig angenommen. 
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R egionalplan Miinchcn 
Fortschre ibung l( apitel I3 IV Wirtscha rt und Dienstl eistungen 
2.8 Sicherung und Gewinnung von Bodenschätzen 

Saclwort rag des Vorsi tzcnden 

Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes !vlünchen hat am 27.10.2009 be
schlossen, das Kapi tel B IV 2.8 " Sicherung und Gewinnung von Bodenschätzen" des Regio
nalplanes 1'vliinchen fortzuschreiben. Der vorliegende Fortschreibungsentwurf wurde am 
04.05.20 I 0 unter der iVlaßgabe ßegründung und Umweltbericht noch zu ergänzen l'ür die Ein
leitung des onizic llen Anhörungsverrahrens gebill igt. Die vo ll slHndigen Unterlagen liegen 
nunmehr vo r. 
Die ii benviegemk 1\nzahl der bislang berei ts ausgewiesenen Vorrang- bzw. Vorbehal tsgebie
tes sollen wei terh in bestehen bleiben, in einigen Fällen wurden diese jedoch in ihrem UmJimg 
veriinderl. Ent t~1 llen so I k n dabei berei ts abgebaute Anteile sowie in I ~ i nzcl fcillen auch Berei
che aus anderen, nicht näher erliiutcrten Griinden. Daneben werden ei nige Flächen neu darge
stellt. Die textlichen Festlegungen wurden entsprechend angepasst. 
Von den geplanten Anderungen und Ergiinzungen sind die Belange der Plan ungsregion lngol
stadt weitestgehend nich t betroffen. 
Einzig im Siidosten der Region I 0 im Bereich der Gemeinelen Sdnvcitcnkirchen und Woln
zneh liegen Vorranggebiete der Region 14 rti r Kies und Sand (VR 505) bzw. Bentoni tabbau 
(V R 50 12) unmittelbar an der Regionsgrenze. Diejenigen lür lkntonitabbau korrespondieren 
dabei mit den im Regionalplan lngolstaclt ks tgckgten Vorranggebieten ro r Bentonit Bt 2 und 
Bt 4 (RP I 0 5.2.4.2.3 Z). Für diese ist als Folgenutzung Landwirtst:haftliche Nutzung mi t 
Kleinst rukturen (ßt 2) bzw. fo rstwirtschartliehe Nutzung, standortgcmiiße lvlischbestiincle (ß t 
4) festgelegt (R P I 0 B IV 5.4.3.2 Z). Zu den Vorrangebieten l'ür Bentonitabbau sind im Regi
onalplan iVlii nchen keine Aussagen zur Folge runkt ion vorgesehen. Gem. LEP B ll 1. 1.1.2 (Z) 
sollen rtir di e Vorranggebiete in den Regionalpliinen Aussagen zur Folgd'unktion getrorren 
" ·erden. 
Im Regionalplan lvliinchen sind fli r die Vorranggebiete rtir Bentonitabbau keine Folgefunktio
nen ausge l'lihrt . Zumindest Hir das nn die Vorrangge biete ßt 2 bzw. Bt 4 des Regionalplanes 
lngolstadt angrenzende Vorr:mggcbiet VR 50 11 des Regionalplanes lvllinchen sollteil entspre
chend Folgefunktionen fo rmuliert und diese an diejen igen des Regionalplanes lngolstadt an
gepasst werden. 
Der Regionsbeau l't ragte kommt in seiner Stellungnahme vom 16. OS. 20 I 0 zu dem Ergebnis, 
dass zumindest für das an die Vorranggebiete Bt 2 bl'.w. Bt 4 des Reg ional planes lngolstadt 
angreni'.cnclc Vorranggebiet VR 50 12 des Regionalplanes i'vfünchen entsprechende Folgefunk
tionen formuliert und diese an diejenigen des Regionalplans lngolstmlt angepasst werden. 
Wortmeldungen zu TOP 6 erfolgten nich t. 
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Antraf!. des Vorsitzenden 

Unter Berücksichtigung. dass für das an die Vorranggebiete Bt 2 bzw. Bt 4 des Regionalplans 
lngolstadt angrenzende Vorranggebiet V R 50 12 des Regional planes i'vl ünchcn entsprechende 
Folge l'unktionen formul ie rt und diese an diejenigen des Regionalplans Ingotstadt angepasst 
werden, bestehen gegen die Fortschreibung des Regionalplanes !vlünchcn - Kapitel B I V 
Wirtschaft und Dienstleistungen 2.8 Sicherung und Ciewinnung von ßoclenschützcn- seitens 
der Planungsregion lngolstadt keine Einwündc. 

Beschluss Planungsausschuss 

Antrag einstimmig angenommen. 

TOP 7: Vollzug der Naturschutzgcsctzc; 
Erweiterung der Schutzzone des Naturparks Altmühltal 1111 Bereich der Stadt 
Beilngries 

Sachvortrag des Vorsit zenelen 

Der Landkreis Eichstätt beabsichtigt, die Schutzzone des Nn turparks Altm ühltnl und damit 
auch bestehendes Landschaft sschutzgebiet in einem Bereich (cn. I ,59 ha) west lich von 
Bei lngr ies zu erweitern . iVI i t der Ausweisung soll der durch cl ie Errichtung des Hochsei lgar
tens der Fa. Prinstcr bei Hirschberg ve rursachte Ve rl ust an SchutzgcbietsnHchc ausgeglichen 
werden. 
Das Plangebiet grenzt unmittelbar an eins landschnrtliche Vorbehaltsgebiet Altmühltal mit 
Seitentälern (RP I 0 13 I 8.3 Z) an, es sollte geprürt werden ob die dallir beschriebenen Siche
rungs- und Pllegemaßnahmen gem. RP I 0 B l 8.4.1. 1. G auch für die vorli egende Planung 
Anm.:nclung Iinden können. 
Der Regionsbeauftragte ko mmt in seiner Stell ungnahme zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben 
aus der Sicht der Rcgionnlp lanung zu bcgrlil.k n ist und somit kei ne l ~ inwiinde aus der Sicht 
der Planungsregion lngolstacl t bestehen. 
Wortmeldungen zu TOP 7 erfolgten nicht. 

Antraf!. des Vorsitzenelen 

Gegen die Erweiterungen der Schutzzone des Naturparks AltmCthltal im Bereich der Stadt 
Beilngries bcstehc:n aus de r Sicht der Planungsregion lngolstaclt keine Einwünclc. 
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Beschluss P lanum!.sausschuss 

Antrag einstimmig angenommen. 

TOP 8: Vollzug der Natnrschntzgcsc tzc; 
Erl ass einer VO zur teilweisen ;\ ulhebung des Landschartsschutzgebietes und 
Erl ass einer VO zur Erweiterung des Landschartsschutzgebietes im ßereich des 
Riedeishofes bei Denkendorf 

Sachvortrag des Vorsi tzcnden 

Der Landkreis Eichstütt beabsichtigt, im Bereich des Riedcishofes in der Gemei nde Denken
dorf die Grundstücke Flurnrn. 164 (Tf ), 16417 und 149 (Tf) Gem. Altenberg aus der Schutz
zone des Naturparks ;\l tmühl!al herauszunehmen und danir die Grundstücke Flurnrn . I 80/3 
(Tf.) und I SO CIT) CJem. ;\ltenbcrg in dies\.! aufzunehmen . Die Fliichen sind von ih rer Lage. 
ihrer Gesamtgröße (jeweils ca. 7 Iw) und ihrer Wert igkeit vc.; rgleichbar. Das Vorhaben soll die 
Vorausse tzungen fü r die zur Errichtung eines Solarparks erforderl iche ßaulcitp lanung schaf
fen. Zu der erwiihnten Bauleitplanung wurde bereits mit Schreiben vom 17.03. sowie 
06.05 .20 l 0 Stellung genommen und festgestellt, dass den Planungen aus regionalplanerischer 
Sich t unter der Voraussetzung zugestimmt werden kann, dass u.a. den Belangen des Lancl
schal"tsschutzgebietcs Rechnung getragen wird. 
Der Regionsbcaul't ragtc kommt in seiner Stel lungnahme zu dem Ergebnis, d<t ss durch die Pla
nungen den Belangen des Landschaftsschutzgebietes Rechnung getragen wird und daher aus 
der Sicht der Regionalplanung dem Erlass der VO zugest immt we rden kann. 
Wortmeldungen 7.u TOP 8 erfolgten nicht. 

;\ nt r<H!. des Vorsitzenelen 

Sei tens der Planungsregion lngolstaclt werden gegen den Erl ass der VO ke ine Einwiinde erho
ben. 

Beschluss PlanuJH!.sau. sc huss 

Antrag einstimmig angenommen. 
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Bayerischcs Naturschutzgesetze- BayNatSchG; 
Vollzug des Art. 46 1\bs. 1 ßayNntSchCI 
i\nderung der Verordnung tk s Landkreises Pl itiTcnho!'en n.d. 11m über das Land
schaftsschutzgebiet "Paartal·' im Gebiet der ivlärktc Hohenwart, Reichertsho!'en 
und der Cerneineie Pörnbach 
Antrag des lVfarktcs Hohenwart aufl-lcrausnahmc von Fl.Nr. 1098 der Gemarkung 
Freinhausen aus dem Landschaftsschutzgebiet 

Sachvortrag des Verbandsvorsi tzendcn 

Der Landkreis Pfaftcnhul'en a.cl. ! Im beabsich tigt aur Antrag des lvlarktes fl ohenwart die 
FI.Nr. I 098 der Gemarkung Frcinhausen aus dem Landschal'tsschutzgcbiet he rauszunehmen, 
da dort die Erweiterung eines ortsansäss igen l3etri ebs geplant ist. Im Rahmen des zu diesem 
Vorhaben betriebenen Baulcitp1anverfahrens wurde mit Schreiben vom 23 .04.2009 Ste ll ung 
genommen und festgestellt, dass aus vielerl ei Griinclcn die Planungen aus Sicht der Regional
planung kri tiseh zu bemtei len sind. 
Unter anderem befindet sich das Planungsgebiet im landschaft li chen Vorbehaltsgebiet Paartal 
(RP I 0 B l 8.4.4.2 G), hier kom mt den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
besonderes Gewicht zu ( RP l 0 13 I X.2 Z). Das Vorhaben befi ndet sich zudem in einem Über
schwemmungsgebiet. die Obcrschwemmungsbercichc der Flüsse und HHche so llen in ihrer 
Funktion im Natmhaushalt erhalten bleibl..!n (RP I 0 13 I 3.3 Z). 
Ocr Regionsbeauftragte kommt 7.u dem Ergebnis, dass unter der Vorraussetzung, dass gcmHß 
RP I 0 ß I 3.3 Z der Überschwemmungsbereich in seiner Funkt ion im Naturhaushalt erhalten 
bleibt sowie dem besonderen Gewicht der Belange des Natmschutzes und der Landschafts
pllege aufgrund der l.age im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Paartal (RP I 0 13 I 8.2 Z, RP 
I 0 13 I 8.4.4.2 G) u.a. im Rahmen der Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen Rechnung ge tragen 
werden kann, die bestehenden Bedenken aus der Sicht der Regionalplanung zurückgestellt 
werden können und der llerausnnhme zugest immt ,,·erden kan n. 
\V ortmeld un gen: 
Beratendes ivfitglicd Biirgermcistn Russcr, lvlarkt Huhen\\'nrt 
A 1!/grund des Socl!vortrages durch den Vabondsvorsitzenden erteilte dieser Herm Biirger
meister Russer, Morkt 1/ohemFort clos Jllort. IIen /Jiirgel'lneister Nusser Ji'iltrfe mts, doss clie 
im Socl!vortmg genonnten 1\ !oßnulmten eJji'i!lt wurden. 

Ausschussmit t!. liecl Rudi l~n!.!.e lharcl 

Die Angelegenheit des TOP 9 \1' /lrde ousji'ihrlich im Notursc/1/ft:heirot behandelt. Aus
gleichsnwßnohmen wurden getrofFen. Die 1/erttusJw/une der Flachen von 0,8 /l(f ist mts be
trieblichen Grfi/1( /en unbedingt erjimlerlich und wird 111it einer Fläche von f ,.J //(/ ousgegli
clwn. 
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AntraQ des Vorsitzenden 

Unter der Voraussetzung, dass gcmüß RP I 0 8 1 3.3 Z der Überschwemmungsbereich in se i
ner Funktion im Naturhaushalt erhal ten bleibt sowie dem be:)onderen Gewicht der Belange 
des Naturschutzes und der Lanclschaftspllege aufgrund der l .age im landschaftl ichen Vorbe
haltsgebiet Paartal (RP I 0 ß I S.2 7., RP I 0 B I 8.4.4.2 G) u.a. im Rahmen der Ausgleichs
bzw. Ersatzmaßnahmen Rechnung getragen werden kann, aus der Sicht der Planungsregion 
Ingolstadt gegen die Herausnahme der FI.Nr. I 098 der Gemarkung Freinhauscn aus dem 
Landschafbschutzgebiet keine Bedenken erhoben werden. 

Beschluss Plamm~sausschuss 

_1 ~ Antrag wurde einstimmig angenommen. 

TOP 10 Vollzug der \Vasscrgesetze; 
Hochwasserrückhaltebecken am Schreinergraben in Karlskron durch den Donau
moosz\veck verbnnd 

Sm:hvortra ll, des Vorsi tzenelen 

lvlit o.g. Vorhaben beabsichtigt der Donaumooszweckverbancl aufden Flurnrn. 331 , 33 1/2und 
33 111 sowie 270 (Tl'.) , 302 (Tr.) und 330 (Tf.) Gmkg. Adelshausen der Gemeinde Karl skron 
ein Rückhaltebecken rtir Hochwasser (ea. 6,7 ha) zu errichten. Das Hochwasserrlickhaltcbc
ckcn KaI liegt am Schreinergraben, es so llen Hochwässer ab l!Q I 0/3, d.h. ca. 90 I 
/sec in dieses ge leitet werden . Dazu soll um die Vorhabenslläche ein max. I ,3 m hohcr Damm 
sowie am oberstromigen Ende des Beckens zur Einleitung ein Drosse lbauwerk und eine Flut
mulde erri chtet werden, durch welche dann auch der verzögerte ;\ btluss er fo lgen soll. Insge
samt soll das Füllvolumen 36.300 m3 (bis max. 40.200 m3

) betragen. 
Durch das Vorhaben so llen die unterliegenden Flächen (ca. 20S ha landwirtschart lich genutzte 
Flächen, ca. 20 ha Gewerbegebiet und ca. 30 ha Sied lungs fliiche) vor Hochwiisscrn gcschiilzt 
werden, direkt bctroftc n wären ca. 660 Einwohner. Generell kommt es zu einer Reduzierung 
der I lochwasserspitzen und Verzögerung des Hochwasserabtlusses. 
Das Plangebiet liegt im landschaftliehen Vorbeha ltsgebiet l)onaumoos mit Paarniederung (RP 
10 8 I 8.3 Z). 
Der ßereich in dem das Vorhaben geplant wird, ist im Donaumooskonzcpt nicht als Retenti
onsflüche vo rgesehen und wird mit einer hohen Prioritiit für den Wiesenbrüterschutz be
schrieben. 
Gemäß lvlaßgabe J-\. 2 der Iandesplaneri schen Beurteil ung des Donaumooskom:eptes vom 
19.1 2.200 I ist für die einzelnen i'vlaßnahmcn jeweils ein qua I i fi zierte r landschaftsptlegerischer 
ß egleitplan aufzustellen. 
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Dabei sind insbesondere nach l'v[aßgabe A.2. 1 die llochwasscr-Retentionsflächen in Wiescn
briitergebictcn durch landschaftspflegerische lvlaßnahmen so zu gestal ten und zu extensivie
ren. dass ze itweise BeeintrHchtigungen dieser Lebensrüumc ausgl ichen werden und nach 
!vlaßgabc A.2.3 die Gewiisserbaumaßnahmcn vo rrangig naturnah auszufli hrcn, wobei beson
ders geschützte Tierarten (z.B . Biber, Fl ussmuscheln) zu berücksichtigen sind. 
Es ist anzustreben, den Schutz vo r den Get:1hren des Wassers durch natürlichen Rückhalt in 
der Fläche, technische Schutzmaßnahmen und eine wei tergehende Vorsorge sicherzustellen. 
Es ist von besonderer Bedeutung, das Risiko l'ü r bestehende Siedlungen und bedeutende ln rra
struktur ökologisch und sozial ve rt rägli ch zu reduzieren (LEP ß I 3.3 (G)). Siedlungen. 
\Voh n- und lnduslricgcbiele in der Donauebene bei lngolstacll [ ... ] so llen vor Hochwasser ge
schlitzt werden (RI3 10 B II 2.5.1). 
Der Rcgionsbeaulhagte kommt in seiner Stellungnahme zu dem Ergebnis, dass der Ausbau 
von lvlaßnahmen zur V crbesse rung des l loclm·asscrrlickhal tes grundsiHzl ich zu begrüßen ist. 
Negative Auswirkungen auf rcgional pl anerisch festgelegte Gebiete (landschaftl iches Vorbe
haltsgebict) sind nicht zu erkennen. Die rdevanlcn i\tlaßgaben der Iandesplanerischen Beurtei
lung des Donaumooskonze ples vom 19. 12.2001 werden durch die Plcmungen ausreichend 
berücksichtigt, sodass grundsiilzl ich den Planungen aus der Sicht der Regional planung zuge
stimmt werden kann. 
Wortmeldungen zu TOP I 0 erfol gten nicht. 

Antra t!. des Vorsitzenden 

Gegen das oben nüher dargelegte Vorhaben des Donaumooszweckvcrbandes bestehen seitens 
der Planungsregion lngolstndl grundsiitzlich keine Einwände. 

ßeschl uss Planun!!.sausschus:> 

Antrag wurde einsti mmig angenommen. 

T OP I 1 Vo ll zug des Wald gcscfzcs l'iir Uayt• rn (Bay\Va ld G) 
Erklärung der FI. Nr. 1517. Gemarku ng Dünzing zu Bannwald 

Sachvortra!.!. des Vorsitzenden 

Der Landkreis Pfaff'e nhoJ'en a.d. Um beabsicht igt das Flursliick 15 17 der Gemarkung Diinzing 
zu ß annwalcl zu erklären. Dieses Grundstück wurde von der Fi rma E.On als Ersellzll ächc flir 
di verse Rodungen im Zuge von Baumaßnahmen crslau rgeJ'orslel. 
Das f\ real liegt im landschall liehen Vorbehal tsgebiet Donauniederung (RP I 0 ß I 8.3 Z), hier 
sollen u.a. die Donauauwiilder nachha ltig ges ichert und en twickelt we rden (RP I 0 ß 1 8.4.2.1 
G). Zudem liegt es im Regionalen GrO nzug ( l<.P I 0 ß I 9.2 Z), in l'inem Schwerpunktgebiet 
des regionalen Biotopverbundes (RP I 0 13 I 5.3 I) und im Übcrsch\\·cmmungsgcbiet . Ls 
gren/.l an bestehendes Bannwaldgebiet und ein FFH -Gebiel an. Einwend ungen wurden des
halb nicht erhobe11. 
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Der Regionsbeauftragte kommt in seiner Stellungnahme zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben 
aus der Sicht cler Regional plan ung zu begrlißen ist. 
Wortmeldungen zu TOP II erlolgten nicht. 

1\ ntra~ cles Vorsi tzenclen 

Der Planungsverband Region lngolstaclt erhebt gegen die Erklärung der Fl.Nr. 15 17 der Ge
markung Dünzing zu Bannwald keine Einwtinde. 

Beschluss PI anun !!Saussch uss 

Antrag wurde einstimmig angenommen. 

TOP 12 Jahresrechnung 2009 des Plan ungsverbandes Region lngolstaclt (10) 
hier: örtl iche Prli li.mg 

SachvortraQ des Vorsitzenelen 

Die Jahresrechnung 2009 wurde entsprechend den Vorschriften für die Haushaltswi rt schart 
des Planungsverbandes erstellt. Sie schließt beim Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und 
Ausgaben mit je 48.245,09 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben 
mit je 723,50 € ab. 
Die Jahresrechnung 2009 wurde entsprechend den ßestimmungen der Verbandssatzung vom 
Rcchnungsprüf'ungsamt der Stadt lngolstaclt gcprüi't . Im Prülberi cht vom 06.08.20 I 0 (siehe 
Anlage) wird tut. ausgel"ührt , dass Wirtschaltsflihrung und Rechnungslegung den gesetzlichen 
V orschri ftcn entsprechen. 
Der Art. I 02 GO wurde mit Wirkung vom 01.08.2004 geändert. Nach Durchflihrung der örtli
chen Rechnungsprüfung und Feststel lung der Jahresrechnung kann auch die Entlastung ertol
gen. Die Durchführung der überörtlichen Prlil'ung ist nicht mehr Voraussetzung l'ür die Entlas
tung. 
Das Rechnungsprlifungsamt der Stadt lngolstadt (Sachversliindiger gem. Art. 92 LKrO) emp
fiehlt dem Planungsausschuss. die Feststellungen dieses Berichts al s Ergebnis der örtlichen 
Prlifung der Jahresrechnung 2009 zu übernehmen. die Jahresrechnung nach § I 0 Abs. I ZilT 4 
c der Verbandssatzung festzustellen und die Entlastung zu besch ließen. 
Fiir di e Erteilung der Entlastung ist der Planungsausschuss zustiindig. 
Wortmeldungen zu TOP 12 
Nach dem Sm.:hvorlmg durch den Verbandsvorsitzenden bat Herr Oberbiirgenneis/er Dr. 
Gmeh/ing. S'tadt Ne ubwg, 11111 das /Vor/. 
Herr Dr. Gmeh/ing ji-agte nach, ob der Planungsverband die Pri!fiotg der .}{1/iresrednlllng 
bezahlen 1111/ss. Dies wwde vo111 Geschi!/i4i"ihrer bejaht. 
Weitere /Vor/meldungen zu diesem TOP e!jiJ/gtennicht. 
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Antral.!. des Vorsitzenelen 

Die Jahrcsre<.:lmung 2009 wird genehmigt und unter Obernahme der Feststellungen des Prüf
berichts vom 06.08.20 I 0 festgestel lt . 
Die Entlastung flir das f Iaushaltsjahr 2009 wird erteilt. 

Beschluss J>lnnuiH?.sausschuss 

Antrag wurde einstimmig angenommen. 

TOP 13: Antriige der S tadt Neuburg a.d. zur llchandlung 1m Regionalen Planungs
ausschuss 
~ Einleitung der in terkommunalen Kooperation 
,.- Darstellung der verkehrliehen Auswirkungen des geplanten Fußbal lstadions 

in lngolstaclt 
- Sachstancl sm i ttei lung -

Sachvortrag des Verbandsvors itzenelen 

Nach Rücksprache mit Herrn Oberblirgermeister Dr. Gmehling. Stadt Ncuburg, soll das 
Schreiben vom 26.1 1.2009 zum Anlass genommen werden, zu den gestel lten Fragen den 
Sachsland mitzuteilen. 
F algendes ist daher testzustc IIen. 

Punkt 1: Um sl'lzung der 1-landlungscmpfehlungcn gl·miil.\ Teil II des R egionaleil 
Einzelhandclslwnzl'pls des Biiros ll cinritz, Salm & Stegen und E inleitung 
cincr inte rkommunalen Kooperation. 

Die in Teil II des Regionalen Einzelhandelskonzepts des Büros Heinritz, Salm 
& Stegen lormulierten Handl ungsempl'ehlungen lassen sich wie io lgt kurz zu
sammen l~1ssen . 

,.- Bekenntnis zu den Ergebnissen der Erhebungen des Regionalen l ~ inze l 

handelskonzeptes (Teil I) sowie zur Umsetzung der konzeptionellen 
l::: mpld1lungen (Teil II) incl. der dort fo rmulierten Handlungsfelder 

,.- Gründung einer 1\ rbeitsgcmcinschart der wesentl ichen Akteure (z.l3. 
gem. ~ 4 oder ~ .5 Ko mmZG) 

r- 13aurec htsanalysc, Defi nition der Versorgungsbcrciche, evtl. 1\ npassung 
der ßebauungspHine 

,.- Defin ition der absti mmungsptl ichtigcn Vorhaben und Fcst lcgung des 
i'v!oclerat ions- I Abstimmungsverrahrens 

> evtl. Delinilion herausgehobener Nahversorgungsstandorte (soweit mög
lich) 
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:r Aufnahme der Versorgungsbereiche und entsprechender Festl egungen im 
Regionalplan 

Das Regionale Einzelhandelsko nzept wurde der Arbeitsgruppe bzw. dem Pla
nungsausschuss sowie zuletzt in ckr Verbandsversammlung vom 02.10.2009 
des Planungsverbandes Region Ingolstad t vorgestel lt und dort zur Kenntnis ge
nommen. 
In dem Arbeitstre iTen der Arbeitsgruppe des Planungsverbandes Region Ingol
stad t für das Regionale Einzelhandelskonzept vom 2 1.07.2009 wurde als Kon
sens aller Beteiligter vereinbart, sich als Reaktion au r die dringende Empfeh
lung zu einem verbesserten Dialog zwischen !vlittcl- und Oberzentren in Bezug 
auf die Einzelhandelsentwicklung frühzeitig im Vorfe ld konkreter Planungs
verl:'1hren über Planungen zu Einzelhandelsgroßprojekten gegenseitig zu infor
mieren. 
Un ter den beteiligten Vertretern der lvlillelzentren so\\·ic des ObL·w::nt rums in 
cl icser Arbeitsgruppe wurde in diesem Ar bei Istreffen ausdrück I ich mehrheitl ich 
die Ei nr ichtung einer institutionalisierten Arbe itsgemeinschaft, wie in Teil II 
des Regionalen Einzelhandelskonzeptes empfohlen, und ei ne Umsetzung der 
konzeptionellen Empfehlungen nicht für notwendig erachtet. Es liegt somit in 
der Eigenverantwortung der IJeteiligten, dieser 1\ bsicht der frühze itigen gegen
se itigen Information Rechnung zu tragen und daflir eine geeignete Form zu fin
den. Weitergehende Schritte wurden nicht beschlossen. 

Dars tdlung d er wrl<ehrlichcn Auswi r kungen des in Bau befindlichen 
F ußballs tadions und d er Erweiterung des Gewerb egeb ietes "ivlanch inger 
St raße" auf di e iibe rörtlichcn Verbindungss traßen (i nsb. 13 16, BA ß 9-
Ansch liissc, 13 13). 

Im Rahmen der letzten Verbandsversammlung vom 08.06.20 I 0 wurde die ver
kehrliehe Situation und die staatl ichen Planungen zum wei teren Ausbau im re
levanten 11ereich von llerrn Ltd. BD lvlande l, Staatl iches l~auamt lngolstadt mit 
den ak tuellen Zah k n vorgestellt und crliiutcrt. 
In den Planunterlctgen zum ßauleitplanver li1hren des konkreten Plangebietes 
mit Gewerbegebiet und l:uf.\ba ll stad ion ist ei n entsprechemies Verkehrsgutach
ten enthal ten, anhand dessen Bewertungen vo rgenommen und Au l1 agcn l"o rmu
liert wu rden. Die i\tlaßnahme bclimlet sich derze it im Bau, eine aktuelle Erhe
bung und Bewertung der konkreten Auswirkungen durch Gewerbegebiet und 
Fußballstadion sollte, soweit erforderli ch, sinnigerweise erst nach erlolgter In
betriebnahme durchgeHih rt werden. 
Ei ne erneute Rücksprache mit I lcrrn Ltcl. ßf) ivlandel , Staat liches 13auamt In
golstadt hat ergeben. dass mit neuen ak t uellcn Zahlen aulg ru nd der derzeit 
durchgel"lihrten Verkehrszählung erst 1-\ nlimg 2011 zu rechen ist. 

Wortmeldungen Punkt I 
Dr. Gme/1/ing, Oberbiirgenneisler Stadt Neuburg 
Die im Einzellwndelskomepl Teil II e111pj(;!J/ene Griimlung einer Arheils,~emeinsclic!fi 1rin/ 
nic:ht ßir sinnvoll emc:lltel. Die Eigenl'emnfll!ortung der hetu~j(enen !Jereiche soll (11!/i·f'cht 
erhalten bleiben. 
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Lmulrat A nton Knapp, Verbandsvorsitzender 
Der Verbandsvorsitzende liidt zu Gesprächen zu Projekten ein, we1111 Verkm!hlliic:hell \'Oll 

5. 000 1111 zur Diskussion stehe11. Sollte ein solches Pn~jekt anstehen, wäre ei11 Terminkoordi
llierullg iiher die G'eschi!fisste/le des Phtnungsverbandes -Herm Krat::.er- zu heantmge11. 
Dieser Vorschlag des Verbandsvorsitzendenmit gmßer Zustilnmung m!/'genonnnen 

Wortmeldungen Punkt 2 
Wortmeldung A usschussmitglied Rudi E11gell1ftrd 
Herr Ellge/lwrd f iihrt mts, duss uufknl/ld des iiiZII'ischen in Betrieb genonnlle/le/1 Fnßhallstu
diolls keine großen Verkehrsprobleme wtf.~etreten s i11d Vielmelir ßihrt die Au~fahrt wts der 
Alllolw hn bei Manching zu erhehlichen Proh/emen. Die Stadt Jngo/st{f(/t, der Markt Manching 
sowie die Regierung von Oherhayem sollteil sich zusunnnensetzen, 111n zu be.~prechen, ll'ie die 
verkehrliehe Entwicklung m !f'grund des Gelt'erbegehietes weiter geregelt werde11 soll. J/err 
Ellgellum! ll'arbßir den Ausbau des Kleehlal/s an der A utohalnwu.~falirt Manching 
Es II'UJ'(Ie vereinbart, dass diesheziiglich eine A11ji'uge durch den Planungsverhand beim zu
stiilldigen Straßenboulosffrtiger eJfo/gell soll. 
Weitere Wortmeldungen gab es nicht. 

1\ ntra f.!. des Vorsi tzcnden 

Der Sal:hstand wi rd zur l<.enntnis genommen. 

8csd1luss Planungsausschuss 

Antrag wurde einstimmig angenommen. 

TOP 1<1: An trag auf' Cewiihrung l'iner Ausnahmegenehmigung von den Nutzungs
kriterien gemiiß Ziel I3 XII , Nr. 3.3.2 des Regionalplans (FiugiHrmschutz) 
f'iir "Hcinrichshcimstraße \Vt•s t" 

Sadwortrag des Vors itzenden 

Die Stadt Neuburg a.d. Donau stellt mit Schreiben vom 26.05.20 l 0 den Antrag aul' Gcwiih
rung einer 1\usnahmegenehmi gung von den Nutzungskriterien gemiiß Zie l B XI I 3.3.2 des 
Regiona lplanes (Fluglärmschutz) l'ür Heinrid1sheimstraße West" (siehe Anlage). 
Das Planungsg(;biet (insg. cn. 0.67 ha) be fi ndet sich zum Großtei l (cn. 0,55 ha) in der Zone Ca 
des Uirmschutzbereichcs zur Lenkung der ßauleitplanung (RP l 0 13 I ll 5. I Z), hier ist di e 
Darstellung von ßaufl tiehen mit Wohnnutzung zur 1\brunclung vorhandener Wohnbebauung 
zul iissig (LEP B V 6.4. 1 (Z)). Für das Plangebiet sind im Regionalplan lngolstadt keine Ab
weichungen von diesen Nutzungskriterien restgelegt (vgL RP 10 13 fil 5.2 Z, RP l 0 T3 fil 5.2.2 
Z). Das im Antrag angcl'ührt~ Ziel B XII 3.3 .2 ist im aktue llen Reg ionalplan nicht enthalten. 
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Die geplante Bebauung würde eine völ lig neue Bauzeile westlich der Heinrichsheimstraße 
erschl ießen und ist somit nicht al s Abrundung vorhandener Wohnbebauung zu bewerten. 
Damit an der geplanten Stelle eine Wohnbebauung eine entsprechende Darstellung im FHi
chcnnutzungsplan der Stadt Neuburg n.d. Donau möglich ist , miisste zunHchst eine t:n tspre
chende Portschreibung des Regionalplnnes lngolstndt in Kran getreten sei n, damit der J\npns
sungsptli cht der Bauleitplanung nn die Erforderni sse der Raumordnung aus Sicht dieses einen 
konkreten Belanges Genüge getan werden ka nn. Da die Verfnhrcn (Bnulc itplammg sowie 
Portschreibung des Regionalplanes) unabhängig voneinander sind, können diese nicht pma llel 
betrieben werden, zunHchst wäre zwingend der Regionalplan rech tsverbindlich zu Hndern. 
Zum momentanen Zeitpunkt kann grundsH!zl ich eine solche r ortschrei bung nicht empfo hlen 
werden. UnabhHngig von LEP und Regionalplan ge lten schon jetzt die Best immungen des 
ncuen BundcsflugWrmgesetzes, das eigene Grenzwerte ck fi nil' rt und unhand derer es Zonie
rungcn geben wird, die per Rechtsverordnu ng der Staatsregierung c: rl usscn werden. L:: twaigc 
Ausnahmen davon ri chten sich ebenfall s nur nach den Bestimmungen des Fluglänngesetzes. 
En tsprechende Zonen existieren bayernweit jedoch noch nicht , momentan findet hierzu bay
ern we it e ine Datenerhebung der Flugplätze statt. Die Daten fü r Neuburg/Ze ll , di e vom Amt 
für rlugs icherung der Bundeswehr gel ieren werden sollen, liegen momentan noch nicht vor. 
So ll te dies erfo lgt sein wird deren weitere technische Bearbei tung mindestens bis nHchstes 
Jahr dauern. Anband dieser Daten kann überhaupt erst eine Zonierung berechnet werde n. Un
geachtet dessen müssen diese Bestimmungen eingehalten werden , es sind im Gesetz auch in 
Bezug au r bereits rechtsgült ige bzw. im V c r f~1h ren be Ii nd I iche Bebau ungspläne rückwi rkend 
iVlaßnahmen/Entschiidigungcn vorgesehen. was l'lir di e Stadt Neuburg <t.d. Donau durchaus 
nicht unwesentli che 1:olgcn haben könnte. 
lnwiewei t das geplante neue Landesentwick I ungsprogramm Regelungen zu Fluglärmzonen 
enthii lt und ob diese dann beinhalten, dass im Regionalplan entsprechende Fcstlegungen zu 
trcrren sincl . kann cbenra ll s noch nicht beurteilt werden. Etwaige Festl egungen kö nnten das 
gii ltige neue Fl uglärmgese tz dann konkreter und durchaus auch st ringenter t:1ssen. 
Der Regionsbeauftragte kommt in se iner Stellungnahme vom 29.06.20 I 0 u dem Ergebnis, 
dass zum momentanen Zeitpunkt , auch vor dem Hintergrund, dass die Stadt Neuburg noch 
\rei tere unbebaute, berei ts darges tell te \Volmbaull iichen im Gemeinelegebiet bes itzt und bei 
C\'C il tucllcn ;\usnahmen e in strenger i'vlaßstab <ll17.ukgciJ ist (I.EP n V Zu 6.-1. 1 l l. 6.-1.2). der 
vorliegende Antrag aus Sicht der IZegionalplanung abgelehnt wcrckn so ll te. 
Zu dieser Stellungnahme des Regionsbeauftragten hat die Stadt Neuburg a.d. Donau mi t 
Schreiben vom 28.07.2010 Stel lung genommen (s iehe Anlage) . 
Die Stadt Neuburg a.d. Donau erwartet aufgruncl der vo rgenannten Stell ungnahme die Untcr
st (itzung durch den Planungsverband gegeniiber der Regierung von Oberbayern in dem nnhiin
gigcn Verfa hren. 
Wnrtmeldungen Dr. Gme hl ing, Oberbürgermeister Stadt Neuburg 
Die A11.~/iihrungen des Ne~ionsbem!firagten wuNien zur Kenntnis geii0/11/IIen. Der OhaMir
g,ermeister ist jedoch der A 1!//{ts.wng, dass uuf,~rund des ::u etwortenden Flugliirmgesel::es 
keine Ko11 11111111e i11 ihrer Entwicklung heeillfrlichtigt ll'enlen ko1111. Dw Gebiet " I feinrichs
heimstmße IV es/ " lie,r,.; t lediglich in der Uinnsclntlzwne C und damit injenem Bereich, dessen 
Schut::.hediit:filis l/111 geringsten sei. Kiil(/iige Hausbesitzer kiimwn ::.udem im Ro/nne11 der Fest
setzungen des Bebauungsplanes verpflichtet werden, Uimlsclwtzmoßnallllwn m1 Ciehtil/(len 
vorz 1111e l1111e 11. 

Herr Oberhiirgenneister Dr. Gmehling hot Ol!/gruJI(I seiner Außerungen de11 Phlllllllgsuus
scllllss 11/11 Unterstiitzung. 
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Ant ra\! des Vorsitzenden 

Der Regionsbcaulhagte wird gebe ten, einen Fortschreibungsent wurf f'Lir die Dun.: hl'lih rung des 
A nhöru ngsverfahrcns zu erste! len. 

Beschluss Planungsausschuss 

Antrag wurde einstimmig angenommen. 

TOP 15: Antrag der Gemei ncl~..: iVIOnchsmünster und des l'vlarktcs P!Orri ng auf Einstufung 
al s unterzentraler Doppelort 

Sachvort rag des Vorsitzenden 

Der Planungsausschuss des Planungsverbandes Region lngolstadt hat in se iner Sitzung am 
04.12.2009 beschlossen, auf'grund des An trages der Gemeinde Ivliinchsmünstcr und des i'vlark
tcs J> IOrring auf Einstu fung als unterzentraler Ort den Regionsbeauft ragten zu beauft ragen, 
einen Fortschrei bungsent wurf zu J'e rti gcn. 
Dieser Fo rtschre ibungsentwurl· li egt nun vor. sodass die 13enttung hicrlibi.!r im Planungsaus
schuss erfo lgen kann. 
Nähere Detai ls können aus den als Anlage genannten Unterl agen entnommen werden. 
Wo rt meldungen: kei ne 

Antrm.!. des Vorsitzenelen 

Der Planungsausschuss billigt den vom Rcgionsbcaulhagen ausgearbe iteten Entwurl" rtir die 
Fortschreibung des Regiona lp lanes dn Region lngolstad t auf' Einstul'ung nls unterzentraler 
Doppelort der Gemeinde lvllinchsmünster und des lvlarktes Pltirring in der Entwurtst:1ssung 
23.06.20 I 0 bzw. 03 .0R.20 I 0 fü r die Durchllihrung eines Anhörungsvcr l"ahrens. 

Beschluss Planungsausschuss 

Antrag \\·urcle einstimmig angenommen. 
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Fo r tschreibung des Regionalplans der Region Ingo lstadt (1 0); 
Te ilfortschreibung des Regiona lplanes der Region lngolstadt 
Kapitel ß IV Gewerbliche Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Tourismus, Punkt 5 
Sicherung und Abbau von Bodenschätzen 
Ein leitung des Verfahrens 

Sachvortrag des Vorsitzenelen 

Der Planungsausschuss des Planungsverbandes Region lngolstadt hat auf'grund des Antrages 
der Gemeinde Weichering vom 07.05.2009 in seiner Sitzung am 04 .1 2.2009 eine Teilfort
schreibung des Kap itels ß IV Gewerbliche Wirtschaft , Arbe itsmarkt und Tourismus, Punkt 5 
Sicherung und Abbau von Bodenschiitzen des Regionalplanes der Region lngolstadt ( I 0) be
schlossen. 
Inhalt der Teilfortschreibung ist die Neuausweisungen von Vorranggebieten für Kiesabbau im 
nörd lichen Doncmmoos und eine Festl egung der Nachfolgenutzungen in diesem Bereich. 
Zur Erstellung des Umweltberichtes für die 23. Anderung des Regionalplanes der Region ln
golstad t ( 10) Teilfortschre ibung Kapite l ß IV Gewerbliche Wirtschaft. 1\rbci tsmnrk t und Tou
ri smus, Punkt 5 Sicherung und 1\ bbau von ßoclens<.:hätzen wurde ein vorgczogcncs Beteili
gungsverfahren durchgeführt (Seoping). Das Ergebnis dieses Vcrf~th rens kann aus den als An
lage beigerügten Unterlagen entnommen werden. 
Die au f'grund des Beschlusses des Planungsausschusses vom 04.12.2009 durch den Regions
beauftragten erarbei teten Entwürfe Clir di e Teiltortschreibung des Regionalplan<.:s der Region 
lngolstadt Kapitel ß IV Gewerbl iche Wi rtscha ft , Arbeitsmarkt und Tourismus Punkt 5 Siche
rung und Abbau von Bodenschiitzen liegen nun vor und können im Planuttgsausschuss bera
ten werden. 
Wortmeldungen: keine 

Antral!. des Vorsitzenelen 

Der Planungsausschuss billigt den vom Regionsbeaufhagten ausgearbcitcten Entwurf' für die 
Teilfortschreibung des Regionalplans der Region lngolstaclt Kapitel B I V Gewerbl iche \Vitt
schati , Arbeitsmarkt und Tourismus Punkt 5 Sicherung und Abbau von Bodenschätzen in der 
Entwurfs fassung 23.06.20 I 0 bzw. 03.08.20 I 0 für die Durchl"lihrung des Anhörungsverfah
rens. 

TO P 17 Versch icdcrH'S 
17 .1 Revital isierung eines ehemaligen SB-Warenhausen mit Schultfachmarkt 

in lngolstadt. Am Franziskaner\\"asser 

Unter Punkt 17 "Verschiedenes'" stellte Herr Oberblirgermcister Dr. Lcltmann, Stadt lngol
stadt. das geplante Objekt ,Jvleisterkaufgelii nde·' vo r. Herr Oberbürgermeister Dr. Lehm;mn 
erklärte, dass der "geschlossene l'vleisterka u!'" · wieder geöiTnet werden so ll . Konkrete Pläne 
gäbe es derze it nicht. 
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Eine ßau,·oranfragc liegt vor. Die rec htl iche Situation, so führte der Oberbürgermeister aus. 
ist , dass nufgrund der Bcstandslliiche Baurecht besieht. Genau geprüft werden soll, we lche 
1\uswi rkungen sich aul'grund der im ncuen Einkaul'szentrum angebot~nen Sortimente l'ür die 
I nncnstacl t ergeben. Deshai b \\'urde auch cl ie !\ bsti mmung im Stacltent wicklungsaussch uss 
verschoben. 
Einig war sich der Planungsausschuss darüber, dass es sich bei dem Grunclsllick mit der beab
sicht igten lVIaßnahme um eine integrierte Lage handelt. 
Der Regionsbeauftragte führte aus, dass es sich bei dem Vorhaben um ein fürstliches ßaurccht 
handelt. Probleme flir lngolstädtcr lnnenswdt können sich abzeichnen. 
I Ierr Oberbürgermeister Dr. Gmehling wollte \Yi ssen. ob die Fläche, die zur Nutzung vorgese
hen ist. im regionalen 1-:inzclhandelsgutachten berücksichtigt \\"urde. 
Herr Dr. Wagner erklärte hierzu, dass das der Fall ist. 
Weitere Wortmeldungen zu diesem Thema gab es nicht. 

17.2 Neubesetzung des Planungsausschusses 

Der Verbandsvorsi tzcnde in l"orm ierte den Verbandsvorsitzenden darli ber, dass der Stad trat der 
Stad t lngolstmll in der Sitzung <1111 2~L0 7 .20 I 0 als Stellvertreter von Herrn Stadtrat Pctc r Gict l 
Herrn Stadtrat Klaus Böttcher bcrull:11 hat. 
Der Planungsausschuss nahm dies zur Ken ntnis. 

Nachdem unter dem Tagesordnungspunkt 17- Verschiedenes- keine Wortmeldungen erfolg
ten. schloss der Verbandsvorsitzende die Sitzung des Planungsausschusses um I 0.05 Uhr. 

lngolstadt . den n.09.20 10 
PLANUNGS V I::RI3J\ ND 

Anton Knapp 
Landrat und 
V crbandsvorsi tze 

F ranz Kratzer 
Schri n flihrer 


